
I. Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über 
die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beher-
bergung sowie alle für den Kunden erbrachten weiteren 
Leistungen und Lieferungen des PETERS Hotel & Spa 
(nachfolgend „Hotel“ genannt). Der Begriff „Hotelauf-
nahmevertrag“ umfasst und ersetzt folgende Begriffe: 
Beherbergungs-, Gastaufnahme-, Hotel-, Hotelzimmer-
vertrag.

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 
Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen als Beherber-
gungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Hotels in Textform, wobei § 540 Absatz 1 Satz 2 
BGB abbedungen wird.

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden fi n-
den nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich in 
Textform vereinbart wurde.

4. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind 
sowohl Verbraucher als auch Unternehmer im Sinne von 
§§ 13, 14 BGB. 

II. Vertragsabschluss, -partner; Verjährung

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags 
des Kunden durch das Hotel zustande. Macht das Hotel 
dem Kunden ein verbindliches Angebot, kommt der Ver-
trag durch die Annahme des Hotelangebotes durch den 
Kunden zustande. Die Zimmerbuchung soll in Textform 
bestätigt werden.

2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. 

III. Leistungen, Preise, Zahlungen, Aufrechnung

1. Das Hotel ist verpfl ichtet, die vom Kunden gebuchten 
Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen 
zu erbringen.

2. Der Kunde ist verpfl ichtet, die für die Zimmerüber-
lassung und die von ihm in Anspruch genommenen wei-
teren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise 
des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden ver-
anlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. 
Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern 
und lokalen Abgaben. Nicht enthalten sind lokale Ab-
gaben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht vom 
Gast selbst geschuldet sind, wie zum Beispiel Kurtaxe. 
Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der 
Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler 
Abgaben auf den Leistungsgegenstand nach Vertrags-
schluss werden die Preise entsprechend angepasst. Bei 
Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der 
Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertrags-
erfüllung 4 Monate überschreitet.

3. Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom 
Kunden gewünschten nachträglichen Verringerung der 
Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels 
oder der Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig 
machen, dass sich der Preis für die Zimmer oder für die 
sonstigen Leistungen des Hotels erhöht.

4. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind 
binnen 10 Kalendertagen ab Zugang der Rechnung 
ohne Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, aufge-
laufene Forderungen jederzeit fällig zu stellen und un-
verzügliche Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug 
gelten die gesetzlichen Regelungen. Zudem kann das 
Hotel im Verzugsfalle eine Gebühr in Höhe von 5,00 EUR 
pro Mahnschreiben geltend machen. Dem Hotel bleiben 
der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren 
Schadens vorbehalten.

5. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss oder 
danach vom Kunden eine angemessene Vorauszah-
lung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form 
einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die Höhe 
der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können 
im Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Vo-
rauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für Pau-
schalreisen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen 
unberührt. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die 
gesetzlichen Regelungen.

6. In begründeten Fällen, z. B. bei Zahlungsrückstand 
des Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges, 
ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss 
eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im 
Sinne vorstehender Ziffer 5 oder eine Anhebung der 
im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung 
zu verlangen.

7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder 
rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forder-
ung des Hotels aufrechnen.

IV. Rücktritt des Kunden - Abbestellung, 
Stornierung/ Nichtinanspruchnahme von 
Einzelreservierungen (No Show)

1. Dieses Rücktrittsrecht bezieht sich auf die Reservie-
rung von einzelnen Hotelzimmern, Wellnesstagen (Day 
Spa) und Einzelleistungen wie Massage- oder Kosmetik-
anwendungen. Für Gruppenreservierungen und Event-
reservierungen (mit und ohne Hotelzimmer) gelten 
separate Stornierungsbedingungen. Siehe VIII.

2. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel 
geschlossenen Vertrag ist nur möglich, wenn ein Rück-
trittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, 
ein sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht besteht oder 
wenn das Hotel der Vertragsaufhebung ausdrücklich 
zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes 
sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsauf-
hebung sollen jeweils in Textform erfolgen. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:           

- bis 8 Kalendertage vor Anreise: kostenfrei

-  ab 7 Kalendertage vor Anreise: 75% der gebuchten    
Leistungen

- bei Nichtanreise 100% der gebuchten Leistungen.

Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, dass 
dem Hotel eine geringere Entschädigungssumme zu-
steht.

3. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Ter-
min zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag vereinbart 
wurde (Option), kann der Kunde bis dahin vom Vertrag 
zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzan-
sprüche des Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des 
Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten 
Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel 
in Textform ausübt.

4. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits er-
loschen, besteht auch kein gesetzliches Rücktritts- oder 
Kündigungsrecht und stimmt das Hotel einer Vertrags-
aufhebung nicht zu, behält das Hotel den Anspruch auf 
die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme 
der Leistung. Das Hotel hat die Einnahmen aus ander-
weitiger Vermietung der Zimmer sowie die ersparten 
Aufwendungen anzurechnen. Werden die Zimmer nicht 
anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug 
für ersparte Aufwendungen zu 100% geltend machen. 
Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch 
nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 

5. Die vorstehenden Regelungen über die Entschä-
digung gelten entsprechend, wenn der Gast das ge-
buchte Zimmer oder die gebuchten Leistungen, ohne 
dies rechtzeitig mitzuteilen, nicht in Anspruch nimmt 
(No Show).

V. Rücktritt des Hotels

1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden 
innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich vereinbart 
wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits 
ebenfalls berechtigt, vom Vertrag kostenfrei zurückzu-
treten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den ver-
traglich gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde 
auf Rückfrage des Hotels innerhalb von 2 Wochen auf 
sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Lässt der 
Kunde diese Frist untätig verstreichen, ist das Hotel zum 
Rücktritt berechtigt.

2. Wird eine vereinbarte oder gemäß III. Ziffer 5 verlang-
te Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch nach 
Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen 
Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerecht-
fertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzu-
treten, insbesondere falls …

–   höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertre-
tende Umstände die Erfüllung des Vertrags unmöglich 
machen;

–  Zimmer schuldhaft unter irreführender oder falscher 
Angabe oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen 
(z. B. in der Person des Kunden, der Zahlungsfähigkeit  
oder des Aufenthaltszwecks) gebucht werden;

–  das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, 
dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung den rei-
bungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 
Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden 
kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organi-
sationsbereich des Hotels zuzurechnen ist;

– ein Verstoß gegen I. Ziffer 2 vorliegt.

4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein 
Anspruch des Kunden auf Schadensersatz.

VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereit-
stellung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht aus-
drücklich vereinbart wurde.

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden frühestens 
ab 15.00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfü-
gung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine frühere 
Bereitstellung.

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem 
Hotel spätestens um 11.00 Uhr geräumt zur Verfü-
gung zu stellen. Danach kann das Hotel im Falle einer 
verspäteten Räumung des Zimmers für dessen ver-
tragsüberschreitende Nutzung bis 18.00 Uhr 50 % des 
aktuell gültigen Tageslogispreises in Rechnung stellen, 
ab 18.00 Uhr sodann 100 %. Vertragliche Ansprüche 
des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm 
steht es frei, nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nutzungsent-
gelt entstanden ist. Darüber hinaus bleiben dem Hotel 
der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren 
Schadens vorbehalten.

VII. Haftung des Hotels

1. Bei verursachten Schäden haftet das Hotel nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – auch seiner Erfül-
lungsgehilfen – nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Das gleiche gilt bei lediglich fahrlässig verursachten 
Schäden, wenn diese aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren. Bei fahr-
lässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haf-
ten das Hotel und seine Erfüllungsgehilfen nur bei der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspfl icht, jedoch 
der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden; we-
sentliche Vertragspfl ichten sind solche, deren Erfüllung 
den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. 
Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des 
Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf 

unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Ab-
hilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpfl ichtet, dass ihm 
Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben 
und einen möglichen Schaden gering zu halten, sowie 
alle Störungen bzw. Schäden dem Hotel unverzüglich 
mitzuteilen.

2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel gegenüber 
dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen 
der §§ 701 ff. BGB höchstens bis zu dem Betrag von 
3.500,00 EUR. Für Geld, Wertpapiere und Kostbar-
keiten tritt an die Stelle von 3.500,00 EUR der Betrag 
von 800,00 EUR. Sofern der Gast Geld, Wertpapiere 
und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800,00 
EUR oder sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 
3.500,00 EUR einzubringen wünscht, bedarf dies einer 
gesonderten Aufbewahrungsvereinbarung mit dem 
Hotel. Eine Aufbewahrung im Hotel- oder Zimmersafe 
wird grundsätzlich empfohlen. Für eine weitergehende 
Haftung des Hotels gilt die vorstehende Regelung des 
VII. Ziffer 1.

3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz auf dem Hotel-
parkplatz – auch gegen Entgelt – zur Verfügung ge-
stellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag 
zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigungen 
auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter 
Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nur 
entsprechend VII. Ziffer 1.

VIII. Bereitstellung von Veranstaltungsräumen 
und Gruppenzimmer Buchungen ab 10 Zimmer

1. Reservierte Veranstaltungsräume (Räume) stehen 
dem Kunden (Veranstalter) nur zu der schriftlichen ver-
einbarten Zeit zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme 
der Räumlichkeiten über den vereinbarten Zeitraum 
hinaus bedarf der vorherigen Genehmigung der Veran-
staltungs-/Eventabteilung des Hotels.

2. Bei Ab- bzw. Umbestellung von reservierten Ver-
anstaltungsräumen und/oder Zimmer werden in Rech-
nung gestellt:

a)  ab 6 Monaten vor Veranstaltungsbeginn = 20% der 
vereinbarten Leistung

b)  ab 3 Monaten vor Veranstaltungsbeginn = 50% der 
vereinbarten Leistung

c)  ab 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn = 80% der    
vereinbarten Leistung 

d)  ab 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn = 100% der   
vereinbarten Leistung

3. Das Hotel bemüht sich, nicht in Anspruch genomme-
ne Veranstaltungsräume und Tagungspauschalen nach 
Möglichkeit anderweitig zu vergeben.

4. Bis zur anderweitigen Vergabe der vertraglich verein-
barten Räume oder Arrangements hat der Veranstalter 
für die Dauer des Vertrages unter Berücksichtigung der 
vorgenannten Kostenregelung den entsprechenden Be-
trag zu zahlen.

5. Dem Veranstalter kann vom Hotel auch nach Ende 
der Veranstaltung Personal zur Verfügung gestellt 
werden. Bei Veranstaltungen, die über das vereinbarte 
Ende hinausgehen, werden dem Veranstalter pro Mit-
arbeiter und Stunde 25,00 Euro inklusive der derzeit 
gültigen MwSt. in Rechnung gestellt.

Bei Veranstaltungen nach 01:00 Uhr wird ein Nachtzu-
schlag von 150,00 Euro pro Stunde inklusive der derzeit 
gültigen MwSt. in Rechnung gestellt.

6. Falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 
werden dem Veranstalter alle Getränke nach tatsäch-
lichen Verbrauch berechnet.

7. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der 
Antragsannahme oder dieser allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für den Hotelaufnahmevertrag sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergän-
zungen durch den Kunden sind unwirksam.

8. Das Hotel benötigt bei allen Veranstaltungen bis spä-
testens 5 Arbeitstagen vor Beginn der Veranstaltung 
die genaue Angabe der teilnehmenden Personen. Eine 
Garantiezahl muss der Event- und Veranstaltungsab-
teilung des Hotels in Textform mitgeteilt werden und 
bedarf der Rückbestätigung. Diese angegebene Zahl 
der teilnehmenden Personen gilt in Folge als garantierte 
Mindestteilnehmerzahl und wird dem Veranstalter auf 
jeden Fall in Rechnung gestellt. Sollten darüber hinaus 
mehr Personen teilnehmen, so wird das Hotel nach der 
tatsächlich anwesenden Personenanzahl abrechnen. 
Bei Abweichung der Teilnehmerzahl von über 10% 
ist das Hotel gegenüber dem Veranstalter berechtigt, 
die Preise neu zu berechnen und/oder die bestätigten 
Räumlichkeiten zu tauschen. Ändern oder verschieben 
sich die Schlusszeiten der Veranstaltung, so bedarf 
dieses der unverzüglichen Mitteilung des Veranstalters 
in Textform und der Rückbestätigung der Event- und 
Veranstaltungsabteilung des Hotels. Erfolgt diese Mit-
teilung nicht oder nicht unverzüglich, so kann das Hotel 
dem Veranstalter zusätzliche Kosten der Leistungsbe-
reitschaft in Rechnung stellen.

9. Das Anbringen von Dekorationsmaterial oder sons-
tigen Gegenständen ist ohne Zustimmung des Hotels 
nicht gestattet. Mitgeführte Ausstellungs- oder sons-
tige, auch persönliche Gegenstände befi nden sich auf 
Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräumen bzw. 
im Hotel. Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang 
oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für Ver-
mögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz des Hotels. Hiervon ausgenommen sind Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die Ver-
wahrung aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine 
vertragstypische Pfl icht darstellt, von dieser Haftungs-
freizeichnung ausgeschlossen.

10. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brand-
schutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. Das 
Hotel ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis 
zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so 
ist das Hotel berechtigt, bereits eingebrachtes Mate-
rial auf Kosten des Veranstalters zu entfernen. Wegen 
möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und 
Anbringung von Gegenständen vorher mit dem Hotel 
abzustimmen.

11. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegen-
stände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich 
zu entfernen. Unterlässt der Veranstalter dies, darf das 
Hotel die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Ver-
anstalters vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im 
Veranstaltungsraum, kann das Hotel für die Dauer des 
Vorenthaltens des Raumes eine angemessene Nut-
zungsentschädigung berechnen.

12. Soweit das Hotel für den Veranstalter auf dessen 
Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen 
von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Voll-
macht und auf Rechnung des Veranstalters.         

Der Veranstalter haftet für die pfl egliche Behandlung 
und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Hotel 
von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser 
Einrichtungen frei.

13. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen 
des Veranstalters unter Nutzung des Stromnetzes des 
Hotels bedarf dessen Zustimmung. Durch die Verwen-
dung dieser Geräte auftretende Störungen oder Be-
schädigungen an den technischen Anlagen des Hotels 
gehen zu Lasten des Veranstalters, soweit das Hotel 
diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung 
entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal er-
fassen und berechnen.

14. Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten 
technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach 
Möglichkeit umgehend beseitigt. Zahlungen können 
nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit 
das Hotel diese Störungen nicht zu vertreten hat.

15. Für Beschädigungen der Einrichtung und/oder des 
Inventars des Hotels, die beim Auf- und Abbau oder 
während der Veranstaltung verursacht wurden, haftet 
der Veranstalter ohne Verschuldensnachweis.

16. Sofern der Veranstalter Unternehmer ist, haftet er 
für alle Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch 
Veranstaltungsteilnehmer bzw. -besucher, Mitarbeiter, 
sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst ver-
ursacht werden.

17. Das Hotel kann vom Veranstalter die Stellung einer 
angemessenen Sicherheitsleistung, zum Beispiel in 
Form einer Kreditkartengarantie bzw. Anzahlung, ver-
langen.

IX. Besondere Bestimmungen

1. Haustiere dürfen von den Gästen nur nach vorheriger 
Zustimmung des Hotels und gegen Berechnung eines 
Zuschlages mitgebracht werden. Haustiere sind im Spa- 
und Wellnessbereich nicht gestattet.

2. Fundsachen bzw. liegengebliebene/vergessene Ge-
genstände werden nur auf Anfrage und gegen Kosten-
erstattung nachgesandt. Das Hotel wird die Gegenstän-
de für die Dauer von 6 Monaten aufbewahren. Danach 
werden die Gegenstände, sofern ersichtlicher Wert be-
steht, einem örtlichen Fundbüro übergeben.

X. Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der 
Antragsannahme oder dieser allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für den Hotelaufnahmevertrag sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergän-
zungen durch den Kunden sind unwirksam.

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist das für den Sitz des 
Hotels jeweils örtlich zuständige Gericht. 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- 
und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen 
Verkehr Saarbrücken. Sofern ein Vertragspartner die 
Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als 
Gerichtsstand das jeweils für den Sitz des Hotels örtlich 
zuständige Gericht.

4. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwen-
dung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist 
ausgeschlossen.

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmever-
trag unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vor-
schriften.

Stand: Februar 2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotel-
aufnahmevertrag für das PETERS Hotel & Spa 
(Betriebsstätte der Trösch Gastro GmbH)


